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1. Anlass und Aufgabe 
Der Bebauungsplan Nr. 10/91 der Hansestadt Wismar bietet die Grundlage zur Bebauung des 
Gewerbegebietes Dargetzow. Der Bebauungsplan Nr. 10/91 wurde seit Erstaufstellung im Jahr 
1991 bis dato insg. 5 mal geändert. Während sich die letzten Änderungen auf Detailflächen 
bezogen, befasste sich 2. Änderung (Stand: September 2012) grundlegend mit dem gesamten 
Plangebiet. Im Zuge dessen war auch der Besondere Artenschutz im Sinne von §§ 44 und 45 
BNatSchG Teil der Umweltprüfung. Auf Grundlage eines entsprechenden Fachgutachtens1 ist dem 
Umweltbericht zur. 2. Änderung des B-Plans Nr. 10/91 folgendes zu entnehmen: 

„Als Zuarbeit zum Umweltbericht war durch das Gutachterbüro Martin Bauer, Grevesmühlen ein 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag auf Grundlage einer Faunistischen Bestandserfassung und 
Potenzialabschätzung erarbeitet worden. 

Im Ergebnis des Gutachtens ist festzustellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ein 
artenschutzrechtlicher Ausnahmetatbestand nicht besteht. 

So ist im Fachbeitrag dargelegt, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
nicht erforderlich sind, da es bei der Umsetzung des Vorhabens nicht zur nachhaltigen 
Beeinträchtigung artenschutzrechtlich relevanter Arten kommt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Umsetzung des Vorhabens zu einem geringen Teilverlust 
an potenziellen Landlebensräumen bzw. potenziellen Migrationskorridoren und damit potenziell 
auch Winterquartieren für Amphibien und Reptilien kommt. Durch die Anlage von zusätzlichen 
Winterquartieren in der Nähe des Regenwasserrückhaltebeckens (RRB) lässt sich die allgemeine 
Habitatsqualität für Amphibien und Reptilien verbessern und die Aktivitäten der Tiere auf das 
unmittelbare Gewässerumfeld verlagern. Entsprechend werden Tierverluste reduziert. 

Als Minimierungsmaßnahme sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde am 
nördlichen Rand des RRB zwei Lesesteinhaufen anzulegen. Diese sollten einen Anteil von etwa 30 
% unbelastetem Totholz haben und sind mit einer 15 cm starken nährstoffarmen Erdschicht zu 
überdecken. Die Korngröße der Steine sollte möglichst vielfältig sein; die Hohlräume zwischen den 
Steinen sind so anzulegen, das Prädatoren wie Marder nicht die überwinternden Tiere schädigen 
können.“ 

Hiernach ist davon auszugehen, dass der Besondere Artenschutz als obligatorischer Bestandteil der 
Umweltprüfung abschließend beachtet und berücksichtigt wurde. 

Gleichwohl weist das Bauamt der Hansestadt Wismar im Zuge der nunmehr zunehmenden 
Bauanträge im Plangebiet aktuell darauf hin, dass im Rahmen der Objektplanung eine 
Auseinandersetzung mit den Zugriffsverboten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG 
unumgänglich sei. 

Obschon diese Aussage aus gutachterlicher Sicht aufgrund der oben geschilderten 
Zusammenhänge zum B-Plan-Verfahren nicht nachvollzogen werden kann, geht der vorliegenden 
Zusatz ergänzend zu der 2012 durchgeführten Prüfung nunmehr vorhabenbezogen auf die Inhalte 
von § 44 BNatSchG ein. 

Die nachfolgenden Aussagen gelten für das zu bebauende Flurstück 4785/47, Flur 1, Gemarkung 
Wismar. Als Grundlage dienen neben den o.g. Unterlagen zwei Erfassungen des Flurstücks, die 
am 04.07. und 14.07.2019 durchgeführt wurden. 

                                              
1 Bebauungsplan Nr. 10/91 "Gewerbegebiet Dargetzow" der Hansestadt Wismar,  2.Änderung,  Faunistische 
Bestandserfassung/Potenzialabschätzung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AfB)als Zuarbeit zum Umweltbericht, M. 
BAUER 17.1.2012. 
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Abbildung 1: Planzeichnung 2. Änd. B-Plan Nr. 10/91, Stand: Sept. 2012. 
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2. Aktueller Bestand 

Abbildung 2: Übersicht über die Lage der Vorhabenfläche (gelbe Umrandung). Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2019. 

Die in Abb. 2 mit gelber Umrandung gekennzeichnete Fläche wurde am 04.07.2019 zwischen 
5.00 und 6.30 Uhr bei heiter-wolkigem Wetter, 15 Grad Celsius und schwachem Nordwestwind 
kartiert. Der Schwerpunkt lag auf der Erfassung des Biotoppotenzials für Vögel und Reptilien.  

Eine zweite Erfassung erfolgte am 10.07.2019 bei heiterem, windstillem Wetter und Temperaturen 
von 18 Grad Celsius zwischen 5.30 und 6.30 Uhr. 

Die Erfassungen erfolgten aus phänologischer Sicht am Ende der Brutzeit der in Frage kommenden 
Brutvogelarten, das vorgefundene Arteninventar kann demnach als repräsentativ betrachtet 
werden. Gleichwohl werden nachfolgend Arten mitbetrachtet, die an den beiden Terminen zwar 
nicht beobachtet wurden, aber angesichts des Biotoppotenzials dort vorkommen können. 
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Abbildung 3: Blick von der NW-Ecke des Flurstücks in Richtung Südost. Foto: STADT LAND FLUSS 04.07.2019 

Abbildung 4: Bodenbeschaffenheit in der Fläche. Foto: STADT LAND FLUSS 04.07.2019 
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Abbildung 5: Typischer Aspekt der dichten und hohen Ruderalen Staudenflur. Foto: STADT LAND FLUSS 04.07.2019. 

Abbildung 6 Rückblick von der Südostecke des Flst. nach Nordwesten. Foto: STADT LAND FLUSS 04.07.2019. 
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Das zur Bebauung vorgesehene Flurstück zeichnet sich aktuell durch eine dichte ruderale 
Hochstaudenflur in unterschiedlichen Entwicklungsstadien aus. Das dominante Landreitgras wird 
durch Arten wie insbesondere Rainfarn, Kanadische Goldrute, Weißer Steinklee, Glatthafer, Gew. 
Beifuß, Große Brennnessel, Acker-Kratzdistel, vereinzelt auch Schafgarbe, Wilde Möhre, 
Natternkopf, Tüpfel-Hartheu und Spitz-Wegerich gekennzeichnet. Der Deckungsgrad beträgt 
überwiegend ca. 80 %, bisweilen treten vereinzelt kleinere Flächen < 1 m² Größe auf, die einen 
geringeren Deckungsgrad aufweisen, vgl. Abb. 4. 

Die Fläche wird offensichtlich nicht gemäht, demzufolge ist die Staudenflur sukzessionsbedingt mit 
jungen Pioniergehölzen wie insb. Schlehe, Weißdorn, Weißbirke, Zitterpappel und Schwarzem 
Holunder durchsetzt. Die Brombeere nimmt derzeit noch einen eher geringen Anteil in der Fläche 
ein, findet sich jedoch homogen in der Fläche verteilt. 

Die Fläche ist somit grundsätzlich als Fortpflanzungsstätte und Nahrungshabitat für Boden- und 
Gehölzbrüter der offenen bis halboffenen Feldflur geeignet. Als Arten wurden am 04.07.und 
10.04.2019 in der Fläche nachgewiesen: 

Goldammer, Grauammer, Stieglitz, Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke, Amsel, Haussperling, 
Star. 

Darüber hinausgehend weist die Fläche Habitatpotenzial auf insb. für: 

Feldschwirl, Braunkehlchen, Schafstelze, Bachstelze. 

Die Brutzeit der vorgenannten Arten war zum Aufnahmezeitpunkt beendet. Einflüge Nahrung oder 
Kotballen führender adulter Tiere in die Gehölze bzw. Staudenflur wurden daher nicht beobachtet. 
Zum Aufnahmezeitpunkt ausschlaggebend für die Präsenz der Tier war somit die 
Nahrungsflächenfunktion. 

3. Besonderer Artenschutz (§ 44 BNatSchG) 

3.1. Vögel 

Gehölzbrüter 

Im Zuge der Bebauung des Gewerbegebietes erfolgt eine weitere Unterdrückung der Sukzession. 
Die aktuell noch jungen Gehölze können insb. Dorn- und Mönchsgrasmücke vereinzelt als 
Bruthabitat dienen. Ausweichmöglichkeiten mit älteren und dichteren, dabei weiterhin bestehenden 
Gehölzen, gibt es im direkten Umfeld. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Die Tötung adulter Tiere und das Zerstören von Nestern und Nestlingen sind während der 
Bauphase nicht möglich, wenn die Baufeldfreimachung und die Bauarbeiten nach dem 15.07. 
(Ende Brutzeit der in Frage kommenden Gehölzbrüter nach Südbeck et al. 2005) erfolgen. Die 
unmittelbar bevorstehende Bebauung erfüllt diese Vorgabe. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Bei den potenziell in umliegenden Gehölzen brütenden Arten wie insb. Amsel, Rotkehlchen, 
Ringeltaube, Grünfink und Buchfink handelt es sich um verbreitete Arten, die häufig in der Nähe 
des Menschen anzutreffen sind. Daher ist eine Störung der Arten mit Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen durch die Vorhaben auf der Fläche ausgeschlossen, 
zumal der Großteil der potenziellen Bruthabitate (Gehölze) im Umfeld erhalten bleibt. Es ist 
außerdem damit zu rechnen, dass im Zuge der Grünplanung neu gepflanzte Gehölze mittel- bis 
langfristig von den nicht störungsempfindlichen Arten als Bruthabitat genutzt werden. 
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Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Im Vorhabenbereich gibt es auf Grundlage der Begehungen vom 04. und 10.07.2019 in den 
betreffenden Junggehölzen keine Fortpflanzungsstätten von Vögeln; der Pionierbestand ist hierfür 
aufgrund der zu geringen Wuchshöhe und –dichte nicht geeignet. 

Bodenbrüter 

Die hohe Staudenflur bietet grundsätzlich Brutmöglichkeiten für die Arten Grauammer, 
Goldammer, Braunkehlchen, Feldschwirl und Schafstelze. Für die Feldlerche ist der Bestand zu 
hoch und zu dicht. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Die Tötung adulter Tiere und das Zerstören von Nestern und Nestlingen sind während der 
Bauphase nicht möglich, wenn die Baufeldfreimachung und die Bauarbeiten nach dem 15.07. 
(Ende Brutzeit der in Frage kommenden Gehölzbrüter nach Südbeck et al. 2005) erfolgen. Die 
unmittelbar bevorstehende Bebauung erfüllt diese Vorgabe. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Eine populationsrelevante Störung kann bei den nachweislich oder potenziell in der Fläche 
vorkommenden Arten nicht entstehen, das im unmittelbaren Umfeld Habitate existieren, die 
deutlich störungsärmer und somit attraktiver sind. Daher ist eine Störung der Arten mit 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen durch die Vorhaben auf der 
Fläche ausgeschlossen. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Bodenbrüter legen Ihre Nester jedes Jahr neu an. Insofern ist die Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei den nachweislich oder potenziell in der Fläche 
vorkommenden Bodenbrütern ausgeschlossen. Störungsärmerer Ausweichhabitate bestehen im 
Umfeld, so dass diese in der kommenden Saison genutzt werden können. 

Gebäudebrüter (Nischen- und Höhlenbrüter) 

Das Gelände ist derzeit gebäudefrei, Nischen- und Höhlenbrüter kommen insofern nicht vor. 
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Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

 Tötung?     Nein Vermeidungsmaßnahme 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?   Nein Vermeidungsmaßnahme 

Säugetiere 

Tabelle 1: Gem. Anh. II bzw. IV geschützte Säugetierarten in M-V. Quelle: LUNG M-V 2016. 

Säugetierarten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen, sind im Hinblick auf das Vorhaben 
irrelevant bzw. ausgehend vom vorhandenen Biotoptyp nicht vorhanden.  

Unter den Säugetieren nehmen insbesondere die Fledermäuse artenschutzrechtlich eine 
bedeutende Rolle ein. Für Fledermäuse ergeben sich keine negativen Auswirkungen, da die 
angrenzenden Gehölzgürtel (als Nahrungshabitat) im Wesentlichen erhalten bleiben. 

Für alle übrigen artenschutzrechtlich relevanten, d.h. in Anhang IV FFH-RL gelisteten Säugetierarten 
(vgl. Tab. 1) spielt das Plangebiet keine Rolle, da die hier vorhandene Biotopstruktur nicht mit den 
Ansprüchen der jeweiligen Art übereinstimmt. 
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Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

 Tötung?     Nein 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

 Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten? Nein 

Amphibien 

Folgende Arten sind gemäß Anhang IV FFH-RL geschützt: 

Kammmolch   Triturus cristatus 

Rotbauchunke  Bombina Bombina 

Moorfrosch   Rana arvalis 

Springfrosch  Rana dalmatina 

Kleiner Teichfrosch Pelophylax lessonae 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 

Kreuzkröte  Bufo calamita 

Wechselkröte  Bufo viridis 

Laubfrosch  Hyla arborea 

Das Gelände übernimmt für Amphibien aktuell keine Habitatfunktion, in der Fläche fehlen 
temporäre, als auch permanente Kleingewässer vollständig. Auch eine Nahrungsfunktion geht von 
der Fläche derzeit nicht aus. Etwaige Wanderungsbewegungen zu umgebenden Gewässern 
können infolge des nicht gegebenen Winterhabitatpotenzials der von den geplanten Vorhaben 
beanspruchten Fläche vollständig ausgeschlossen werden. 

Bewertung 

Tötung?      Nein 

Die Gefahr einer Tötung von Individuen kann ausgeschlossen werden, da Gewässerbiotope und 
pot. Winterhabitate von dem geplanten Vorhaben unberührt bleiben.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Störungsrelevante Sachverhalte können ausgeschlossen werden, da Gewässerbiotope und pot. 
Winterhabitate von dem geplanten Vorhaben unberührt bleiben.  

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Die Gefahr der Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
kann ausgeschlossen werden, da Gewässerbiotope und pot. Winterhabitate von dem geplanten 
Vorhaben unberührt bleiben. 
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3.2. Reptilien 

Die nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG für den besonderen Artenschutz bedeutsamen 
Arten Europäische Sumpfschildkröte, Zauneidechse und Glattnatter kommen innerhalb des 
Plangebietes wegen erheblich von deren Habitatansprüchen abweichender Biotopstrukturen nicht 
vor. Sumpfschildkröte und Glattnatter haben innerhalb M-Vs Verbreitungsschwerpunkte weit abseits 
der Vorhabenfläche. Für die Zauneidechse ist das Gelände ungeeignet, da Sonnplätze, 
Winterquartiere und offene Sandflächen fehlen – für die Art ist der Bewuchs der Hochstaudenflur zu 
dicht. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

 Tötung?     Nein 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

 Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten? Nein 

3.3. Rundmäuler und Fische 

Rundmäuler und Fische sind vom Vorhaben nicht betroffen, da in keine Gewässer dergestalt 
eingegriffen wird, dass hieraus Verbote im Sinne von § 44 BNatSchG generiert werden können. 
Vom besonderen Artenschutz erfasst sind ohnehin nur die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
geführten Arten Baltischer Stör und Nordseeschnäpel, deren Vorkommen im Plangebiet 
ausgeschlossen ist. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

 Tötung?     Nein 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

 Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

3.4. Schmetterlinge 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-Vorpommern 
geschützt: 

- Großer Feuerfalter   Lycaena dispar 

- Blauschillernder Feuerfalter  Lampetra fluviatilis 

- Nachtkerzenschwärmer   Proserpinus proserpina 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Großen Feuerfalters in Mecklenburg-Vorpommern liegt in den 
Flusstalmooren und auf Seeterrassen Vorpommerns. Die Primärlebensräume der Art sind die 
natürlichen Überflutungsräume an Gewässern mit Beständen des Fluss-Ampfers (Rumex 
hydrolapathum) in Großseggenrieden und Röhrichten, v.a. in den Flusstalmooren und auf 
Seeterrassen. Da diese Standorte mit ungestörtem Grundwasserhaushalt in den vergangenen 200 
Jahren fast vollständig entwässert und intensiv bewirtschaftet wurden, wurde der Große Feuerfalter 
weitgehend auf Ersatzhabitate zurückgedrängt. Dies sind v.a. Uferbereiche von Gräben, 
Torfstichen, natürlichen Fließ- und Stillgewässern mit Beständen des Fluss-Ampfers, die keiner 
Nutzung unterliegen. Die besiedelten Habitate zeichnen sich durch eutrophe Verhältnisse und 
Strukturreichtum aus. In Mecklenburg-Vorpommern liegen Nachweise von Eiablagen und 
Raupenfunden überwiegend an Fluss-Ampfer vor, in Ausnahmefällen auch am Stumpfblättrigen 
Ampfer (Rumex obtusifolius) und am Krausen Ampfer (Rumex crispus) Entscheidend für das 
Überleben der Art ist neben der Raupenfraßpflanze ein reichhaltiges Nektarpflanzenangebot, das 
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entweder im Larvalhabitat oder im für die Art erreichbaren Umfeld vorhanden sein muss. In 
Mecklenburg-Vorpommern ist der Große Feuerfalter relativ ortstreu, nur gelegentlich kann er mehr 
als 10 km dispergieren, nur 10 % einer Population können 5 km entfernte Habitate erreichen 
(FFH-Artensteckbrief Großer Feuerfalter, LUNG M-V 2012). Es gibt keine geeigneten Habitate für 
die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. 

Der Blauschillernde Feuerfalter kommt in Mecklenburg-Vorpommern nur noch als hochgradig 
isoliertes Reliktvorkommen im Ueckertal vor. Hier ist der Wiesen-Knöterich (Bistorta officinalis) die 
einzig sicher belegte Eiablage- und Raupenfraßpflanze. Feuchtwiesen und Moorwiesen mit reichen 
Beständen an Wiesenknöterich sowie deren Brachestadien mit eindringendem Mädesüß bilden 
heute die Lebensräume der Art (FFH-Artensteckbrief Blauschillernder Feuerfalter, LUNG M-V 
2012). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. 

Beobachtungen des Nachtkerzenschwärmers lagen in Mecklenburg-Vorpommern v.a. aus dem 
Süden des Landes vor. Seit Mitte der 1990er Jahre ist eine Zunahme der Fundnachweise zu 
verzeichnen, 2007 kam es zu einer auffälligen Häufung der Art im Raum Stralsund-Greifswald und 
im südlichen Vorpommern. Unklar ist noch, ob die Art gegenwärtig ihr Areal erweitert und in 
Mecklenburg-Vorpommern endgültig bodenständig wird oder ob es sich bei den gegenwärtig zu 
verzeichnenden Ausbreitungen um arttypische Fluktuationen am Arealrand handelt. Die Art 
besiedelt die Ufer von Gräben und Fließgewässern sowie Wald-, Straßen und Wegränder mit 
Weidenröschen-Beständen, ist also meist in feuchten Staudenfluren, Flussufer-
Unkrautgesellschaften, niedrigwüchsigen Röhrichten, Flusskies- und Feuchtschuttfluren zu finden. 
Die Raupen ernähren sich von unterschiedlichen Nachtkerzengewächsen (Onagraceae) (FFH-
Artensteckbrief Nachtkerzenschwärmer, LUNG M-V 2007). Es gibt keine geeigneten Habitate für 
die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Schmetterlingsarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen der 
Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit des Großen Feuerfalters, des Blauschillernden Feuerfalters, und des 
Nachtkerzenschwärmers durch die Planinhalte ausgeschlossen werden.  

Konflikte (§44 BNatSchG): 

 Tötung?     Nein 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

 Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

3.5. Käfer 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-Vorpommern 
geschützt: 

- Breitrand     Dytiscus latissimus 

- Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer  Lampetra fluviatilis 

- Eremit      Osmoderma eremita 

- Großer Eichenbock    Cerambyx cerdo 

Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen einzelne historische Funde des Breitrands bis zum Jahr 1967 
sowie wenige aktuelle Nachweise aus insgesamt fünf Gewässern im südöstlichen Teil des Landes 
vor. Möglicherweise handelt es sich um Restpopulationen, die wenigen Funde lassen keine 
Bindung an bestimmte Naturräume erkennen. Als Schwimmkäfer besiedelt die Art ausschließlich 
größere (> 1 ha) und permanent wasserführende Stillgewässer. Dabei bevorzugt der Breitrand 
nährstoffarme und makrophytenreiche Flachseen, Weiher und Teiche mit einem breiten 
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Verlandungsgürtel mit dichter submerser Vegetation sowie Moosen und/ oder Armleuchteralgen in 
Ufernähe. Bei den aktuellen Funden der Art in Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um 
typische Moorgewässer mit breitem Schwingrasen- und Verlandungsgürtel (FFH-Artensteckbrief 
Breitrand, LUNG M-V 2011). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des 
Vorhabenbereichs. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen einzelne historische Nachweise des Schmalbindigen 
Breitflügel-Tauchkäfers bis zum Jahr 1998 sowie mehrere aktuelle Nachweise aus insgesamt vier 
Gewässern im südöstlichen Teil des Landes vor. Die Art besiedelt ausschließlich größere (> 0,5 ha) 
permanent wasserführende Stillgewässer. Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer besiedelt 
oligo-, meso- und eutrophe Gewässer mit einer deutlichen Präferenz für nährstoffärmere 
Gewässer. Für das Vorkommen der Art scheinen ausgedehnte, besonnte Flachwasserbereiche mit 
größeren Sphagnum-Beständen und Kleinseggenrieden im Uferbereich sowie größere Bestände 
von emerser Vegetation zur Eiablage wichtig zu sein. Bei den aktuellen Funden der Art in 
Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um typische Moorgewässer mit breitem Schwingrasen- 
und Verlandungsgürtel sowie einen Torfstichkomplex im Niedermoor (FFH-Artensteckbrief 
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, LUNG M-V 2011). Es gibt keine geeigneten Habitate für 
die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs.  

Derzeitige Verbreitungsschwerpunkte des Eremiten in Mecklenburg Vorpommern sind die beiden 
Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und „Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte“, wobei sich der Neustrelitz-Feldberg-Neubrandenburger und der 
Teterow-Malchiner Raum als Häufungszentren abzeichnen. Der Eremit lebt ausschließlich in mit 
Mulm gefüllten großen Höhlen alter, anbrüchiger, aber stehender und zumeist noch lebender 
Laubbäume. Als Baumart bevorzugt der Eremit die Baumart Eiche, daneben konnte die Art auch in 
Linde, Buche, Kopfweide, Erle, Bergahorn und Kiefer festgestellt werden. Die Art zeigt eine hohe 
Treue zum Brutbaum und besitzt nur ein schwaches Ausbreitungspotenzial. Dies erfordert über 
lange Zeiträume ein kontinuierlich vorhandenes Angebot an geeigneten Brutbäumen in der 
nächsten Umgebung. Nachgewiesen ist eine Flugdistanz von 190 m, während die mögliche 
Flugleistung auf 1-2 km geschätzt wird (FFH-Artensteckbrief Eremit, LUNG M-V 2011). Es gibt 
keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. Eine Rodung alter 
Baumbestände ist nicht geplant. 

Für Mecklenburg-Vorpommern liegen ältere Nachweise des Großen Eichenbocks v.a. aus den 
südlichen Landesteilen und vereinzelt von Rügen sowie aus dem Bereich der Kühlung vor. Derzeit 
sind nur noch drei Populationen im Südwesten und Südosten des Landes bekannt. Weitere 
Vorkommen der Art in anderen Landesteilen sind nicht auszuschließen, obwohl die auffällige Art 
kaum unerkannt bleiben dürfte. Der Große Eichenbock ist vorzugsweise an Eichen, insbesondere 
an die Stieleiche (Quercus robur) als Entwicklungshabitat gebunden. In geringem Maße wird auch 
die Traubeneiche (Quercus petrea) genutzt. Obwohl im südlichen Teil des bundesdeutschen 
Verbreitungsgebiets auch andere Baumarten besiedelt werden, beschränkt sich die Besiedlung in 
Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich auf Eichen. Lebensräume des Eichenbocks sind in 
Deutschland offene Alteichenbestände, Parkanlagen, Alleen, Reste der Hartholzaue sowie 
Solitärbäume. Wichtig ist das Vorhandensein einzeln bzw. locker stehender, besonnter, alter 
Eichen. Die standorttreue Art besitzt nur ein geringes Ausbreitungsbedürfnis und begnügt sich eine 
lange Zeit mit dem einmal besiedelten Baum. Auch das Ausbreitungspotenzial der Art beschränkt 
sich auf wenige Kilometer (FFH-Artensteckbrief Großer Eichenbock, LUNG M-V 2011). Es gibt 
keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des Vorhabenbereichs. Eine Rodung alter, für die 
Art geeigneter Baumbestände ist nicht geplant. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Käferarten innerhalb 
Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen der Arten 
abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebiets kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit des Breitrands, des Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfers, des Eremiten und des 
Großen Eichenbocks ausgeschlossen werden. 
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Konflikte (§44 BNatSchG): 

 Tötung?     Nein 

 Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

 Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

3.6. Libellen 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-Vorpommern 
geschützt: 

- Grüne Mosaikjungfer  Aeshna viridis 

- Östliche Moosjungfer  Leucorrhinia albifrons 

- Zierliche Moosjungfer  Leucorrhinia caudalis 

- Große Moosjungfer  Leucorrhinia pectoralis 

- Sibirische Winterlibelle  Sympecma paedisca 

- Asiatische Keiljungfer  Gomphus flavipes 

Die Grüne Mosaikjungfer kommt in Mecklenburg-Vorpommern v.a. in den Flusssystemen der 
Warnow, der Trebel, der Recknitz und der Peene vor. Darüber hinaus existieren weitere 
Vorkommen im Raum Neustrelitz. Wegen der engen Bindung an die Krebsschere (Stratiotes 
aloides) als Eiablagepflanze kommt die Art vorwiegend in den Niederungsbereichen wie z.B. im 
norddeutschen Tiefland vor und besiedelt dort unterschiedliche Stillgewässertypen wie Altwässer, 
Teiche, Tümpel, Torfstiche, eutrophe Moorkolke oder Randlaggs, Seebuchten, Gräben und 
Altarme von Flüssen, sofern diese ausreichend große und dichte Bestände der Krebsschere 
aufweisen (FFH-Artensteckbrief Grüne Mosaikjungfer, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind 
vom Vorhaben nicht betroffen. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern sind bislang nur sehr wenige Vorkommen der Östlichen 
Moosjungfer an größeren Stillgewässern aus dem südöstlichen und östlichen Landesteil bekannt. 
Die Art bevorzugt saure Moorkolke und Restseen mit Schwingrieden aus Torfmoosen und 
Kleinseggen. Wesentlich für die Habitateignung ist der aktuelle Zustand der Moorkolke. Sie 
müssen zumindest fischarm sein und im günstigsten Falle zudem submerse Strukturen wie 
Drepanocladus- oder Juncus-bulbosus-Grundrasen verfügen, die zumeist in klarem, nur schwach 
humos gefärbtem Wasser gedeihen. In Mecklenburg-Vorpommern besiedelt die Östliche 
Moosjungfer vorzugsweise die echten Seen, sie überwiegend in der mecklenburgischen Seenplatte 
vorkommen (FFH-Artensteckbrief Östliche Moosjungfer, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind 
vom Vorhaben nicht betroffen. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern sind bislang relativ wenige Vorkommen der Zierlichen Moosjungfer 
an größeren Stillgewässern bekannt, sie sich – mit Ausnahme der direkten Küstenregionen und der 
Insel Rügen sowie der mecklenburgischen Seenplatte – über das gesamte Land verteilen. Es zeigt 
sich aber, dass die Art nicht flächendeckend über das Bundesland verbreitet ist. Die Art besiedelt in 
Mecklenburg-Vorpommern vorzugsweise die echten Seen, die überwiegend in der 
mecklenburgischen Seenplatte vorkommen. Die Zierliche Moosjungfer bevorzugt flache in 
Verlandung befindliche Gewässer, die überwiegend von submersen Makrophyten und randlich von 
Röhrichten oder Rieden besiedelt sind. Die Größe der Gewässer liegt zumeist bei 1-5 ha, das 
Eiablagesubstrat sind Tauchfluren und Schwebematten, seltener auch Grundrasen, die aber nur 
geringen Abstand zur Wasseroberfläche haben (FFH-Artensteckbrief Zierliche Moosjungfer, LUNG 
M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben nicht betroffen. 
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Die Große Moosjungfer scheint in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend verbreitet zu sein. 
Die Lebensraumansprüche der Männchen entsprechen einer von submersen Strukturen 
durchsetzten Wasseroberfläche (z.B. Wasserschlauch–Gesellschaften), die an lockere 
Riedvegetation gebunden ist, häufig mit Schnabel-Segge (Carex rostrata) oder Steif-Segge (Carex 
elata). Vegetationslose und stark mit Wasserrosen-Schwimmblattrasen bewachsene Wasserflächen 
werden gemieden. Die Art nutzt folgende Gewässertypen als Habitat: Lagg-Gewässer, größere 
Schlenken und Kolke in Mooren, Kleinseen, mehrjährig wasserführende Pfühle und Weiher, 
Biberstauflächen, ungenutzte Fischteiche, Torfstiche und wiedervernässte Moore. Das Wasser ist 
häufig huminstoffgefärbt und schwach sauer bis alkalisch (FFH-Artensteckbrief Große Moosjungfer, 
LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Von der Sibirischen Winterlibelle sind in Mecklenburg-Vorpommern aktuell zehn Vorkommen 
bekannt, die sich auf vorpommersche Kleingewässer beschränken. Als Habitate der Art kommen in 
Mitteleuropa Teiche, Weiher, Torfstiche und Seen in Frage. Voraussetzung für die Eignung der 
Gewässer als Larvalhabitat ist das Vorhandensein von Schlenkengewässern in leicht verschilften 
bultigen Seggenrieden, Schneidried und z.T. auch Rohrglanzgras-Röhricht innerhalb der 
Verlandungszone, wo die Eier meist in auf der Wasseroberfläche liegende Halme abgelegt werden. 
Über die Imaginalhabitate in Mecklenburg-Vorpommern ist wenig bekannt. Vermutlich handelt es 
sich um Riede, Hochstaudenfluren und Waldränder (FFH-Artensteckbrief Sibirische Winterlibelle, 
LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

In den neunziger Jahren erfolgten in Deutschland zahlreiche Wieder- bzw. Neauansiedlungen der 
Asiatischen Keiljungfer an der Elbe, der Weser und am Rhein. Im Zuge dieser geförderten 
Wiederausbreitung erreichte die Art auch Mecklenburg-Vorpommern, allerdings handelt es sich 
dabei nur um sehr wenige Vorkommen im Bereich der Elbe. Die Art kommt ausschließlich in 
Fließgewässern vor und bevorzugt hier die Mittel- und Unterläufe großer Ströme und Flüsse, da sie 
eine geringe Fließgeschwindigkeit und feine Sedimente aufweisen (FFH-Artensteckbrief Asiatische 
Keiljungfer, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Libellenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen der 
Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit der Grünen Mosaikjungfer, der Östlichen Moosjungfer, der Zierlichen Moosjungfer, 
der Großen Moosjungfer, der Sibirischen Winterlibelle und der Asiatischen Keiljungfer durch 
Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen werden. 

3.7. Weichtiere 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-Vorpommern 
geschützt: 

Anhang IV 

- Zierliche Tellerschnecke  Anisus vorticulus 

- Bachmuschel    Unio crassus 

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit elf Lebendvorkommen der Zierlichen Tellerschnecke 
bekannt, damit gehört die Art zu den seltensten Molluskenarten im Land. Die Art bewohnt saubere, 
stehende Gewässer und verträgt auch saures Milieu. Besiedelt werden dementsprechend Altwässer, 
Lehm- und Kiesgruben sowie Kleingewässer in Flussauen, ufernahe Zonen von Seen mit 
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Moortümpel oder gut strukturierte Wiesengräben. In 
Mecklenburg-Vorpommern besiedelt die Zierliche Tellerschnecke bevorzugt die unmittelbare 
Uferzone von Seen, den Schilfbereich und die Chara-Wiesen in Niedrigwasserbereichen (FFH-
Artensteckbrief Zierliche Tellerschnecke, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 

Mecklenburg-Vorpommern weist die größten rezenten Populationen der Bachmuschel in 
Deutschland auf. In 18 Gewässern kommen derzeit Bachmuscheln vor. Sie konzentrieren sich auf 
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den westlichen Landesteil. Die geschätzten ca. 1,9 Millionen Individuen bilden etwa 90 % des 
deutschen Bestandes. Die Bachmuschel wird als Indikatorart für rhithrale Abschnitte in 
Fließgewässern angesehen. Sie ist ein typischer Bewohner sauberer Fließgewässer mit 
strukturiertem Substrat und abwechslungsreicher Ufergestaltung. Sie lebt in schnell fließenden 
Bächen und Flüssen und bevorzugt eher die ufernhahen Flachwasserbereiche mit etwas feinerem 
Sediment. Gemieden werden lehmige und schlammige Bereiche sowie fließender Sand (FFH-
Artensteckbrief Bachmuschel, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Molluskenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der z.T. erheblich von den Lebensraumansprüchen der 
Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit der Zierlichen Tellerschnecke und der Bachmuschel ausgeschlossen werden. 

3.8. Pflanzen 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-Vorpommern 
geschützt: 

- Sumpf-Engelwurz   Angelica palustris 

- Kriechender Sellerie   Apium repens 

- Frauenschuh    Cypripedium calceolus 

- Sand-Silberscharte   Jurinea cyanoides 

- Sumpf-Glanzkraut   Liparis loeselii 

- Froschkraut    Luronium natans 

Die Sumpf-Engelwurz als eine in Mecklenburg-Vorpommern früher seltene, heute sehr seltene Art 
hatte ihr Hauptareal im östlichen Landesteil in der Landschaftszone „Ueckermärkisches 
Hügelland“, im Bereich der Uecker südlich von Pasewalk. Galt die Art zwischenzeitlich als 
verschollen, wurde sie im Jahr 2003 mit einer Population im Randowtal wiedergefunden, 2010 
kam ein weiteres kleines Vorkommen östlich davon hinzu. Die Sumpf-Engelwurz scheint anmoorige 
Standorte und humusreiche Minirealböden zu bevorzugen. Augenfällig ist eine Bindung an 
Niedermoorstandorte. Diese müssen in jedem Fall nass sein und über einen gewissen 
Nährstoffreichtum verfügen. Ein oberflächliches Austrocknen wird nicht ertragen (FFH-
Artensteckbrief Sumpf-Engelwurz, LUNG M-V). Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den 
Lebensraumansprüchen der Art. 

Der Kriechende Sellerie kommt in Mecklenburg-Vorpommern zerstreut in den Landschaftseinheiten 
„Mecklenburger Großseenlandschaft“, „Neustrelitzer Kleinseenland“, „Oberes Tollensegebiet, 
Grenztal und Peenetal“, „Oberes Peenegebiet“ und im „Warnow-Recknitzgebiet“ vor, besitzt 
demnach einen Schwerpunkt in der Landschaftszone Mecklenburgische Seenplatte. Der Kriechende 
Sellerie benötigt als lichtliebende Art offene, feuchte, im Winter zeitweise überschwemmte, 
höchstens mäßig nährstoff- und basenreiche Standorte. Die Art kann auch in fließendem Wasser, 
selbst flutend oder untergetaucht vorkommen. In Mecklenburg-Vorpommern liegen alle 
Vorkommen in aktuellen oder ehemaligen Weide- oder Mähweide-Flächen. Die Art bedarf der 
ständigen Auflichtung der Vegetationsdecke und einer regelmäßigen Neubildung vegetationsfreier 
oder –armer Pionierstandorte bei gleichzeitig erhöhter Bodenfeuchte (FFH-Artensteckbrief 
Kriechender Sellerie, LUNG M-V). Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den 
Lebensraumansprüchen der Art. 

In Deutschland konzentrieren sich die Vorkommen des Frauenschuhs in der collinen und montanen 
Stufe des zentralen und südlichen Bereichs. Nördlich der Mittelgebirge existieren nur isolierte 
Einzelvorkommen, zu denen auch die Vorkommen Mecklenburg-Vorpommerns in den 
Hangwäldern der Steilküste des Nationalparks Jasmund auf der Insel Rügen gehören. Die Art 
besiedelt in Mecklenburg-Vorpommern mäßig feuchte bis frische, basenreiche, kalkhaltige Lehm- 
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und Kreideböden sowie entsprechende Rohböden lichter bis halbschattiger Standorte. Trockene 
oder zeitweilig stark austrocknende Böden werden dagegen weitgehend gemieden. Natürliche 
Standorte stellen Vor- und Hangwälder sowie lichte Gebüsche dar (FFH-Artensteckbrief 
Frauenschuh, LUNG M-V). Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den 
Lebensraumansprüchen der Art. 

In Mecklenburg-Vorpommern war die Sand-Silberscharte schon immer eine sehr seltene Art. 
Insgesamt wurden vier Vorkommen bekannt, von denen drei Vorkommen seit langer Zeit als 
verschollen gelten. Bis 2009 kam die Art nur noch mit einem Vorkommen in der Landschaftseinheit 
„Mecklenburgisches Elbetal“ vor. Als Pionierart benötigt die Sand-Silberscharte offene 
Sandtrockenrasen mit stark lückiger Vegetation, die jedoch bereits weitgehend festgelegt sind. Sie 
gedeiht vorwiegend auf basen- bis kalkreichen Dünen- oder Schwemmsanden (FFH-Artensteckbrief 
Sand-Silberscharte, LUNG M-V). Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den 
Lebensraumansprüchen der Art. 

Bis auf das Elbetal sind aus allen Naturräumen Mecklenburg-Vorpommerns aktuelle bzw. 
historische Fundorte des Sumpf-Glanzkrauts bekannt. Der überwiegende Teil der aktuellen 
Nachweise konzentriert sich dabei auf die Landkreise Mecklenburg-Strelitz und Müritz. Die Art 
besiedelt bevorzugt offene bis halboffene Bereiche mit niedriger bis mittlerer Vegetationshöhe in 
ganzjährig nassen mesotroph-kalkreichen Niedermooren. Die Vorkommen in Mecklenburg-
Vorpommern liegen meist in Quell- und Durchströmungsmooren, auf jungen Absenkungsterrassen 
von Seen sowie in feuchten Dünentälern an der Ostseeküste. Auch lichte Lorbeerweiden-
Moorbirken-Gehölze mit Torfmoos-Bulten gehören zum natürlichen Habitat (FFH-Artensteckbrief 
Sumpf-Glanzkraut, LUNG M-V). Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den 
Lebensraumansprüchen der Art. 

Gegenwärtig gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nur noch drei Vorkommen des Froschkrauts in 
den Landschaftseinheiten „Westliches Hügelland mit Stepenitz und Radegast“, „Krakower Seen- 
und Sandergebiet“ und „Südwestliche Talsandniederungen mit Elde, Sude und Rögnitz“. Die Art 
besiedelt flache, meso- bis oligotrophe Stillgewässer sowie Bäche und Gräben. Es bevorzugt 
Wassertiefen zwischen 20 und 60 cm, der Untergrund des Gewässers ist mäßig nährstoffreich und 
kalkarm sowie meist schwach sauer. Auffällig ist die weitgehende Bindung an wenig bewachsene 
Uferbereiche. Die Biotope im Plangebiet entsprechen nicht den Lebensraumansprüchen der Art. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Pflanzenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen der 
Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes und seiner Umgebung bzw. 
ausreichenden Abständen zu nachgewiesenen/ potenziellen Vorkommen in der (weiteren) 
Umgebung kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Sumpf-Engelwurz, des Kriechenden 
Selleries, des Frauenschuhs, der Sand-Silberscharte, des Sumpf-Glanzkrauts und des Froschkrauts 
ausgeschlossen werden. 

4. Zusammenfassende Bewertung 
Die in Kürze zu erwartende Bebauung des innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 10/91 
liegenden Flurstücks 4785/47, Flur 1, Gemarkung Wismar ist auf Grundlage zweier aktueller 
Erfassungen vom 04.07. und 14.07.2019 nicht mit artenschutzrechtlichen Verboten im Sinne von 
§ 44 BNatSchG verbunden. 

Es besteht insofern kein Anlass, von den artenschutzrechtlichen Regelungen des B-Plans Nr. 10/91 
und der gutachterlichen Einschätzung von BAUER 2012 abzuweichen. 

Rabenhorst, den 22.07.2019 

 

 

Oliver Hellweg 




